
Checkliste 
Lieferungen mit Jumbo-Kran

Sicherstellung der freien 
LKW-Zufahrt zum Entladeplatz

	 Zufahrtsbeschränkungen

	 Gewichtsbeschränkung für 40-Tonnen-LKW

	 Kurvenradien

	 Sperrzeiten

	 Fussgängerzone

	 Stromkabel

Stellfläche Kranfahrzeug
	 Ebene Fläche

	 Erhöhte Bodenbelastungen im Bereich 
der Kranstützen berücksichtigen 
(Traglast Garagen- und Kellerdecken)

	 Maximale Durchfahrtshöhe 4.00 m (Fahrzeughöhe)

	 Minimale Breite 6.00 m (Kranstützen)

	 Absperrung und Sicherung

Gebäude
	 Maximale Abladehöhe

	 Abmessungen Bauöffnung

Personal
	 genügend Personal für den Ablad 

an den Bauöffnungen bereitstellen

Erforderlichen Bewilligungen 
und Avisierung der Polizei

	 Ablad auf öffentlichen Strassen

	 Schienentrassen und Fahrleitungen

	 Strassensperrungen

	 Umleitung von Fussgängern

Technische Daten

Fahrzeuglänge Ladefläche L/B/H

11 Meter 6.10 m / 2.48 m / 1.16 m

Nutzlast Leergewicht

bis 11 Tonnen 29 Tonnen

Kran mit Achslift Motor
Palettengabel, 

Drehkopfgabel, Seilwinde 13 L / 500 PS / 368 kW

Abgasemissionen
 

Achslast

gemäss Euro 6 9.5 Tonnen

Kranfahrzeug Volvo FH 500 
5-Achser mit Kranausladung 34 Meter

Disposition Fuhrpark
+41 44 905 97 03

Hauptsitz Nänikon
Grossrietstrasse 12

8606 Nänikon

info@hug-baustoffe.ch

hug-baustoffe.ch
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Wichtiger Hinweis: 
 
Das Abstellen des Kranfahrzeugs und das Abladen von Material auf einem Parkdeck sind nur mit schriftlicher Bewilligung der 
Verwaltung erlaubt.
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